
Honorarordnung  
(Gültig ab 1.9.2020 bis auf weiteres)  

Die Dienstleistungen werden grundsätzlich nach rapportiertem Zeitaufwand verrechnet. 
Für die Rechnungsstellung gelten die folgenden Grundsätze und Tarife. 

1. Ordentliche Service-Zeiten  

Ordentliche Service-Zeiten: Montag – Freitag 08:30 – 12:00 und 13:30 – 17:00 Uhr  

Ausserordentliche Service-Zeiten Montag – Freitag 20:00 – 07:00 Uhr, Samstag, Sonntag und die 
nach vorgängiger Absprache: gesetzlichen Feiertage gemäss Regelung des Kantons Luzern 

2. Dienstleistungen ausserhalb der ordentlichen Service-Zeitspanne  

Ausserordentliche Servicezeiten sind zu vereinbaren. Die Stundensätze werden in der Regel mit 
Faktor 2 verrechnet. 

3. Kosten für Dienstleistungen  

Die folgenden Ansätze verstehen sich pro Stunde exklusive der gesetzlichen MWST: 

Unternehmens- und Finanzberatung: CHF 225.00 (z.B. Unternehmens- und Finanzberatung, Vertragswesen) 
Coaching, Mandatsleitung: CHF 200.00 (z.B. Coaching, Abschlussarbeiten, MWST) 
Fachspezialisten-Tätigkeiten: CHF 180.00 (z.B. Steuern, Gehalts- und Sozialversicherungswesen) 
Sachbearbeiter-Tätigkeiten: CHF 150.00 (z.B. Kontierung, Buchung, mtl. Lohnverarbeitung) 

Die Kleinkostenpauschale (Telefon, Kopien, Porti etc.) beträgt 2 % des Dienstleistungsaufwands. 
Drittleistungen werden ohne Zuschlag zu den Gestehungskosten weiterverrechnet. 

4. Reisespesen  

Für die Reisezeit-Berechnung gilt der Grundsatz: Reisezeit gleich Arbeitszeit, wobei der tiefste Stundensatz 
angewandt wird. Die Reisekosten betragen: 

Autofahrten: CHF  0.70/km 
Bahn Billette: 1. Klasse 
Flugreisen: Bis 4 Flugstunden: Economy class; ab 4 Flugstunden: Business class 

5. Allgemeine Spesenregelung  

Generell werden die Spesen zu den Gestehungskosten verrechnet. Für die folgenden Spesen gelten 
Pauschal-Sätze:  

Hotelübernachtung:  CHF 250.00  
Mittagessen: CHF 35.00 
Nachtessen: CHF 50.00 

6. Zahlungskonditionen und Bankverbindung  

Rechnungen sind netto, innert 30 Tagen ab Rechnungsdatum zu bezahlen. Nach Ablauf der Zahlungsfrist ist 
die Ammann-Treuhand GmbH berechtigt einen Verzugszins von 5% p.a. zu belasten. Werden Rechnungen 
nicht innerhalb der Zahlungsfrist schriftlich beanstandet, gelten sie als anerkannt. 

Bankverbindung:  Credit Suisse (Schweiz) AG 
  IBAN CH73 0483 5345 7264 9100 0 
  Ammann-Treuhand GmbH, 6284 Gelfingen
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